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Allgemeines Bauwesen.
öoulidjeg imS NichterSrotl (3ürt<ä)). ©te feit 3ah*en

naheju ftißgeftanbene S3autâttgïeit hat mertroürbigerroeife
gerabe in ber legten, gefdjäftlich ja fonfi fehr gebrücfteu
§eit einen neuen Stuffd)roung genommen. 2Bir nennen
bteSfaßS nur baS ben mobernften Slnforberungen eut»

fpredjenbe ©efdjäftShauS ber KonfettionSfirma ©attifer
& ©tetnmann, etne Neihe ijübfc^er Sanbhäufer oberhalb
ber Ktrdje, melden Sauten ftch in nääjfier ,;]eit bie son
ber ©emetnbe bereits bef^Ioffene „SäntiSftraße" unb
ein neue!, für 8 Sehrzimmer berechnetes ©dplhauS an»
fd^Iie^en roerben. Stuf aussichtsreichem |)ügel grüßt
auch bereits feit einigen Nlonaten ber fiattlicf)e Neubau
ber tatholtfchen Kirche mit feinem fopfagen protefiantifeh»
einfachen ©urme nach bem regten ©eeufer hinüber.

ttnb roenn bereinft nicht nur öaS nahe ©helroerl
juftanbe tommt, menn „ütetleictjt" corner fajon ber
lange Balpzug oberhalb beS ©orfeS fid) in ben ©unnel
oerfenft, ber als großzügig ausgebautes ©etlfiüc! ber
Bobenfee—©ottharbttnie oom ßüricher» bireft an ben

Urnerfee führt, bann roirb ber unermübliche BertehrS»
nerein fein Bbeal oermirlticht fehen unb — mehr noch
als zur Seit ber großen ißilgerjüge — ein regeS inter»
nationales Seben in unfern Straßen pulfieren.

©th»tlt)ßttS6att i« Süpnad) (Obroalben). Sie ©dpi»
hauSbaufommiffion hat enbgültig bas ••Bauprojett be»

fiimmt. ©er Neubau foil nach ben ißlänen beS

#errn Slrchitetten ©chneiber in Baben auS»

geführt roerben. @§ ift bieS berfelbe 3lrd)iiefl, welcher
auch bie Bläue jum neuen ©chulIjauS in ©arnen ent»

roorfen hat. ©ieSluSführung unb bie Bauleitung
beS ißrojelteS aber foil ber etnheimifchen Kraft, bem

|jerrn Slrchiteften ©ttlin in KernS, übertragen
roerben. SSBenn erft bie ©traße pm neuen Baupläne
erfteQt fein roirb, fo foU ungefäumt auch mit been Baue
beS ©djulhaufeS begonnen roerben, fo baß man fidjer
hoffen barf, baß auf Çerbft 1915 bas neue |)eim für
bie ©djullinber fettig erfieUt fein roirb.

Sie neuen Sninrftriftcu neu Series«®.
»on Ingenieur 6. Seiler, »auoorftatib.

©te am 1. Januar 1914 in Kraft getretenen neuen Barn
oorfdjriften enthalten foroohl gegenüber ben alten Nor»
fchad)et= als auch anbern Bauorbnungen eine ganze Sinzahl
Neuerungen, bie tu Nachftehenbem iuris ermähnt finb.

A. ïfantcnale (ßrutt&lagen.
3m Kanton ©t. ©aßen befleht fein fantonaleS Bau»

gefet). 2Bohl enthalten baS fantonale ©traßengefeh oom
Qahre 1889 unb bie zugehörige ißolijeioerorbnung ein»
geine roeglettenbe Beftimmnngen, aber fie roaren fdpn
lange ungenügenb. Btele ©emeinben machten baher
©ebrauch oom Slrt. 86 beS ©traßengefetjeS: „$ür ©täbte
unb ©örfer, ober ©eile folder, tonnen oom ©emeinbe»
rat Baureglemente aufgefteßt unb in bieten, roenn not»

roenbig ober jroeefmäßig, oon bem im 5. unb 6. 916=

fchnitte (beS ©traßengefetseS) enthaltenen Borfchriften
abmeichenbe Beftimmungen erlaffen roerben."

3ur ©Raffung eines fantonalen Bau»
gefe^eS rourbe im 3ahre 1908 ein ©ntrourf auS»

gearbeitet, unb oon einer Kommiffion beS ©roßen.NateS
biefem felbft oorgelegt. 916er ber ©ntrourf fam nic^t
über bie erfte Sefung (Januar 1909) hinaus, roeil man
befürchtete, bie Bortage roerbe oom Boll oermittelfi bem

Neferenbum jurSlbftimmung oerlangt unb bann oerroorfen.
©urch baS neue ßioilgefetjbuch gab fid) barm ©elegen»

hett, im fantonalen ©inführungSgefeh eine Sin»

jahl grunblegenber Slrtifel aufzunehmen nnb auf biefem

SBege zur ©eltung z« bringen. Um baS Neferenbum,
unb bamit eine mögliche Betroerfung bei ber Bolls»
abftimmung über baS ©infuhrungSgefetj zu oermeiben,
fonnte man in mancher Beziehung nicht fo roeit gehen,
roie eS roünfchbat geroefen roäre. immerhin würben
Beftimmungen aufgenommen über ©renjabftänbe bei

©rabungen, bei toten ©infriebungen, bei Slnpftanzungen
unb bei ©ebäitben; ferner Beftimmungen übet Branb»
mauern, ©urchleitungSrecht, ©erüftrecht, £>etmatfchuh,
Umlegung oon Baugebiet ujro.

®ie roichtigfte Neuerung im ©inführungSgefeh Iß«-
fid)tli<h Bauoorfthriften ifi aber bie genauere 9luSfd)eibung
oon Beftimmungen öffentlich=rechtli<her Natur etnerfettS
unb prioatrechilith« Slrt anberfettS. Nicht nur Be»
hörben unb Nicht:er roaren otclfad) barüber im unflaren,
fonbern bie alten Bauorbnungen toaren an unb für
[ich in bie fer Beziehung otelfad) mangelhaft. 3m ©in»
führungSgefeh roirb unzroeibeutig feftgelegt, baß bie buret)
Baureglemente ober ÜberbauungSpläne feftgelegten Be»

ftimmungen öffcntlic^ rec^tiicher Natur ftnb. Bau»
réglemente unb ÜberbauungSpläne bürfen baher nur
öffentlich rechtlid)e Borfdjriften enthalten. ©et)t
ftch ein ©cunbeigentümer über biefe hinweg, fo fann
ber Nachbar ober ein anbetet 3"tereffent nicht burd)
baS BejirfSamt ober auf prioatem SBege ©infprache er»

heben; er hat oielmehr an bie Baupolizetbehörbe ju
gelangen, bie bie richtige ©urchführung ber öffentlich»
rechtlichen Borfchriften in Baureglement unb ÜberbaumtgS»
plan zu überwachen hat. •

Baureglemente unb ÜberbauungSpläne flatten aber
prioatrechtttche Bereinbarnngen nicht ohne weiteres auS,
bod) haben folche ©ienftbarfeiten gegenüber ben öffentlich»
rechtliche« Beftimmungen nicht ben Borrang. SBenn
Z- B. Slbtnachungen getroffen roerben über fletnere ©renj»
abftänbe als nad) Bauregtement, fo ftnb biefe nur gültig,
roenn ber baupolizeilich geforberte ©ebäubeabftanb ein»

gehalten roirb. SlnberfeitS barf auS bem llmftanb, baß
bie Bauoorfchriften Heinere Slbfiänbe beroiüigen, als fte
burch ©ienftbarfeiten prioatrechttieh oereinbart ftnb, nid^t
gefchloffen roerben, man habe ftch nicht mehr an biefe
©ienftbatfeiten z« halten. SBer bauen roi II, hat
bemnach foroohl Baureglement unb über»
bauungSplan, als auch bie ©ienftbarfeiten
Zu beachten.

3m KreiSfdjreiben beS NegierungSrateS
oont 2. ffebruar 1912 rourbe ben ©emeiuberäten für
bie lufftefiung neuer Baureglemente bie nötige SBeifung
erteilt unb bemexft, baß fetn einziges ber ft. gaflifdjen
Baureglemente biejenigen NechiSmittel enthalte, bie bie
neuen NechtSoerhältniffe, roie fte baS ©tnführungSgefeh
Zum .3. @. B. bringe, zrolngenb forbern. Um ben Be»

hörben bie Sluffteßung neuer Baureglemente, unb bem
NegierungSrat bie Überprüfung zu erleichtern, rourbe ein
Nlufterentrourf mit 67 Slrtifeln beigegeben, ber ben ©e»
meinberäten gute ©teufte leiftet. ©er ©ntrourf roiß nidht
aßen ©emeinben bienen; namentlidh größere ©emeinben
roerben eine ganze Neitje weiterer Beftimmungen nötig
haben, bie man wegen bet ©igenart ber oerjd)tebenen
©emeinben biefen felbft überläßt.

8. ïlichifinien für bie Beratung.
Neue Bauoorfchriften finb für bie bauliche ©ntroief»

fung eiueS ©emehtberoefenS oon feljr großer Bebeutung,
foroohl in roirtfdjaftlicher, gefunbheitS» unb feuerpolizei»
lidher, roie auch in äfthetifcher .f)inficht. @S finb nament»
lieh zroei Beftrebungen, bie mehr ober weniger im ©egen»
falj Z« etnanber flehen. Stuf ber einen Seite bie ^ßftic^t
ber Behörbe, für gefunbe SBcfpungen unb richtige Über»

bauung za forgen, auf ber aubern bie Betpönung
ber ©leichförmigfeit.
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Allgemeine! ösumzen.
Bauliches aus RichtersWil (Zürich). Die seit Jahren

nahezu stillgestandene Bautätigkeit hat merkwürdigerweise
gerade in der letzten, geschäftlich ja sonst sehr gedrückten
Zeit einen neuen Aufschwung genommen. Wir nennen
dtesfalls nur das den modernsten Anforderungen ent-
sprechende Geschäftshaus der Konfektionsfirma Gattiker
à Stetnmann, eine Reihe hübscher Landhäuser oberhalb
der Kirche, welchen Bauten sich in nächster Zeit die von
der Gemeinde bereits beschlossene „Säntisstraße" und
ein neues, für 8 Lehrzimmer berechnetes Schulhaus an-
schließen werden. Auf aussichtsreichem Hügel grüßt
auch bereits seit einigen Monaten der stattliche Neubau
der katholischen Kirche mit seinem sozusagen protestantisch-
einfachen Turme nach dem rechten Seeufer hinüber.

Und wenn dereinst nicht nur das nahe Etzelwerk
zustande kommt, wenn „vielleicht" vorher schon der
lange Bahnzug oberhalb des Dorfes sich in den Tunnel
versenkt, der als großzügig ausgedachtes Teilstück der
Bodensee—Gotthardlinie vom Züricher- direkt an den

Urnersee führt, dann wird der unermüdliche Verkehrs-
verein sein Ideal verwirklicht sehen und — mehr noch
als zur Zeit der großen Pilgerzüge — ein reges inter-
nationales Leben in unsern Straßen pulsieren.

SchulhanSbau in Alpnach (Obwatden). Die Schul-
hausbaukommission hat endgültig das Bauprojekt be-

stimmt. Der Neubau soll nach den Plänen des
Herrn Architekten Schneider in Baden aus-
geführt werden. Es ist dies derselbe Architekt, welcher
auch die Pläne zum neuen Schulhaus in Tarnen ent-
worsen hat. DieAusführung und die Bauleitung
des Projektes aber soll der einheimischen Kraft, dem

Herrn Architekten Ettlin in Kerns, übertragen
werden. Wenn erst die Straße zum neuen Bauplatze
erstellt sein wird, so soll ungesäumt auch mit dem Baue
des Schulhauses begonnen werden, so daß man sicher
hoffen darf, daß aus Herbst 1913 das neue Heim für
die Schulkinder fertig erstellt sein wird.

Nie neue« BmorWisteii »n MWch.
Von Ingenieur E. Keller, Bauvorstand.

Die am I.Januar 1914 in Kraft getretenen neuen Bau-
Vorschriften enthalten sowohl gegenüber den alten Ror-
schacher- als auch andern Bauordnungen eine ganze Anzahl
Neuerungen, die in Nachstehendem kurz erwähnt sind.

Aantonale Grundlagen.
Im Kanton St. Gallen besteht kein kantonales Bau-

gesetz. Wohl enthalten das kantonale Straßengesetz vom
Jahre 1889 und die zugehörige Polizeioerordnung ein-
zelne wegleitende Bestimmungen, aber sie waren schon

lange ungenügend. Viele Gemeinden machten daher
Gebrauch vom Art. 86 des Straßengesetzes: „Für Städte
und Dörfer, oder Teile solcher, können vom Gemeinde-
rat Baureglemente aufgestellt und in diesen, wenn not-
wendig oder zweckmäßig, von dem im 5. und 6. Ab-
schnitte (des Straßengesetzes) enthaltenen Vorschriften
abweichende Bestimmungen erlassen werden."

Zur Schaffung eines kantonalen Bau-
gesetz es wurde im Jahre 1908 ein Entwurf aus-
gearbeitet, und von einer Kommission des Großen Rates
diesem selbst vorgelegt. Aber der Entwurf kam nicht
über die erste Lesung (Januar 1909) hinaus, weil man
befürchtete, die Vorlage werde vom Volk vermittelst dem

Referendum zur Abstimmung verlangt und dann verworfen.
Durch das neue Zivilgesetzbuch gab sich dann Gelegen-

heit, im kantonalen Einführungsgesetz eine An-
zahl grundlegender Artikel aufzunehmen und auf diesem

Wege zur Geltung zu bringen. Um das Referendum,
und damit eine mögliche Verwerfung bei der Volks-
abstimmung über das Einführungsgesetz zu vermeiden,
konnte man in mancher Beziehung nicht so weit gehen,
wie es wünschbar gewesen wäre. Immerhin wurden
Bestimmungen aufgenommen über Grenzabstände bei

Grabungen, bei toten Einfriedungen, bei Anpflanzungen
und bei Gebäuden; ferner Bestimmungen über Brand-
mauern, Durchleitungsrccht, Gerüstrecht, Heimatschutz,
Umlegung von Baugebiet usw.

Die wichtigste Neuerung im Einführungsgesetz hin-
sichtlich Bauvorschriften ist aber die genauere Ausscheidung
von Bestimmungen öffentlich-rechtlicher Natur einerseits
und privatrechtlicher Art anderseits. Nicht nur Be-
hörden und Richter waren vielfach darüber im unklaren,
sondern die alten Bauordnungen waren an und für
sich in dieser Beziehung vielfach mangelhaft. Im Ein-
sührungsgesetz wird unzweideutig festgelegt, daß die durch
Baureglemente oder Überbauungspläne sestgelegten Be-
stimmungen öffentlich-rechtlicher Natur sind. Bau-
reglemente und Überbauungspläne dürfen daher nur
öffentlich-rechtliche Vorschriften enthalten. Setzt
sich ein Grundeigentümer über diese hinweg, so kann
der Nachbar oder ein anderer Interessent nicht durch
das Bezirksamt oder auf privatem Wege Einsprache er-
heben; er hat vielmehr an die Baupolizeibehörde zu
gelangen, die die richtige Durchführung der öffentlich-
rechtlichen Vorschriften in Baureglement und Überbauungs-
plan zu überwachen hat.

Baureglemente und Überbauungspläne schalten aber
privatrechtliche Vereinbarungen nicht ohne weiteres aus,
doch haben solche Dienstbarkeiten gegenüber den öffentlich-
rechtlichen Bestimmungen nicht den Vorrang. Wenn
z. B. Abmachungen getroffen werden über kleinere Grenz-
abstände als nach Baureglement, so sind diese nur gültig,
wenn der baupolizeilich geforderte Gebäudeabstand ein-
gehalten wird. Anderseits darf aus dem Umstand, daß
die Bauvorschristen kleinere Abstände bewilligen, als sie

durch Dienstbarkeiten privatrechtlich vereinbart sind, nicht
geschlossen werden, man habe sich nicht mehr an diese

Dienstbarkeiten zu halten. Wer bauen will, hat
demnach sowohl Baureglement und über-
bauungsplan, als auch die Dienstbarkeiten
zu beachten.

Im Kreisschreiben des Regierungsrates
vom 2. Februar 1912 wurde den Gemeinderäten für
die Aufstellung neuer Baureglemente die nötige Weisung
erteilt und bemerkt, daß kein einziges der st. gallischen
Baureglemente diejenigen Rechtsmittel enthalte, die die
neuen Rechtsverhältnisse, wie sie das Einführungsgesetz
zum Z. G. B. bringe, zwingend fordern. Um den Be-
hörden die Aufstellung neuer Baureglemente, und dem
Regierungsrat die Überprüfung zu erleichtern, wurde ein
Musterentwurf mit 67 Artikeln beigegeben, der den Ge-
meinderäten gute Dienste leistet. Der Entwurf will nicht
allen Gemeinden dienen; namentlich größere Gemeinden
werden eine ganze Reihe weiterer Bestimmungen nötig
haben, die man wegen der Eigenart der verschiedenen
Gemeinden diesen selbst überläßt.

3. Richtlinien für die Beratung.
Neue Bauvorschriften sind für die bauliche Entwick-

lung eines Gemeindewesens von sehr großer Bedeutung,
sowohl in wirtschaftlicher, gesundheits- und feuerpolizei-
lécher, wie auch in ästhetischer Hinsicht. Es sind nament-
lich zwei Bestrebungen, die mehr oder weniger im Gegen-
satz zu einander stehen. Aus der einen Seite die Pflicht
der Behörde, für gesunde Wohnungen und richtige Über-
bauung zu sorgen, auf der andern die Verpönung
der Gleichförmigkeit.
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3ur ©rztelung beS erftern finb eingehendere Vor»
fünften unbebingt erforberlicb, roäbrenb fte ber @r=

retcbung beS jroeiten Qieïcâ otelfacb (jtnbernb im SBege

fte^eii. itberbieS finb auch bie mafjgebenben ïantonaten
©efefce unb Verorbnungen su beobachten.

©er oorn Verfaffer aufgefteüte ©nirourf tourbe §ur
Vorbereitung an eine beionbere Kommiffion gerotefen,
befie^enb auS ben SJiitgliebern ber großen Vauîom»
miffion (9), groei Slrcbiteften, fotoie Vertretern bes @e»

roerbeoereinS unb ber ©efunbbeitsîommiffion. ©tefe
Kommtffion oerroenbete für 2 Sefungen (SBinter 1911/12
(tnb 1912/13) gegen 30 ©jungen. ©lücElidbetroetfe
mattete bie ©Inficbt ob, baß man nicEjt SlugenbtidSarbeit
leiften ober ftarre Vorfcbriften auffteHen rooüte. Viel»
mehr mar man befirebt, ben Vebörben, bie nachher bie

Vauoorfcbriften banbijaben, fo olel als möglich Ve»

megungsfreitjett ju fcbaffen, bamit man bei Sluftaucben
pon Steuerungen unb Verbefferungen nicht in ber 8*»angS»
tage ift, entmeber beim meniger guten Sitten oerbleiben ju
müffen, ober bann auf bem jeitraubenben, umftänb»
lieben SBeg ber oon alten ^nfianjen ?,u genebmigenben
Va^trüge bem befferen Sleuen ©ingang ju oerfd)affen.
Stuënabmen oon ben öffentlicb>recbtlicben Veftimmungen
mirb man bann gemäbren, menn fte entmeber burcb be»

fonbere Umfiänbe begrünbet finb, ober menn oom
Vauenben gegenüber ber Öffentlichkeit ßugeftänbniffe
gemalt merben, bie bte Vebörbe auf ©runb ber Vor»
Triften nicbt erreidben tonnte.

©an! ber gründlichen Vorberatung mürben in ben
beiben Sefungen burdj ben ©rofjen ©emeinberat an
biefen ©runbfätjen festgehalten unb nur in unterge»
osbneten ©injetbeiten einige flnberungen ober ©rgänjungen
norgenommen.

C. Einige Heuevungeit ber Hoofeinteilet*
Hait»orfeboi fte tu

1. ÜberbauungSpläne.
'©te ÜberbauungSpläne bitben tünftig einen mefent'

tieben Veftanbteit ber Vauoorfcbriften; fte tonnen bie

Vauoorfcbriften gerabeju aufbeben ober etfe^ert. ®aS
febafft für bie Überbauung größerer ©runbftucte (®e=
npffenfdbaften, SBobnfolonien ufro.) bie nötige Ve--

megungëfreibeit ; namenttieb ift in Verbinbttng mit be=

fonberen „duartterbauoorfebriften", bte bem ÜbcrbauungS»
plan beigegeben merben fönnen, bie SJîôglicbîeit geboten,
bem Slrcbiteften größere Freiheit unb SluSnabmen oon
ben atigemeinen Vauoorfcbriften ju geftatten, obne bafs

letztere geänbert merben müffen.
>®et ÜberbauungSpIan ift roäbrenb 14 ©agen öffent»

tieb aufzulegen. Sßäbrenb bisher bie Veteitiqten nur

#0h. Gs*ab@b*3 Eisenkonstruktions-Wertetstte

Winterthur, Wülflingerstras®©, — Telephon.

Spezialfabrik eiserner Fönen
für die

Zementwar©Bi»iiisiiistrie»
Silbspn« RHedaiils ISOSS iHsaiiatseë.

Patentisrtee Zemeintirohf'fsiFiisaeis » V®s»»œliSîas®

;= Speziaiartikel Formen für alle Betriebe.

Eisenkonstruktionen jeder Art.
Durch bedetatera d ©

Vergrösserungen 1956

ätiöchste Iv©l®trangsfälnig4c©it.

auf biefem SBege oon ber Stuftage Kenntnis erhielten,
finb tünftig burcb ©infüjreibebrief oon ber Stuf»

legung in Kenntnis ju fetzen, alte StegenfcbaftSbefiber :

a) beren Stegenfcbaften an bte oorgefebenen ©trafen,
SBege unb angrenzen;

b) beren Stegenfcbaften oon ben Vautinien gefdEjnttten
ober berûfrt merben;

c) für beren Stegenfcbaften bie Vauart feftgelegt mirb;
d) für beren Stegenfcbaften eine Slnberung ober @r=

ganpng ber Vauoorfcbriften erfolgt;
e) bte auf foteben Siegenfd^aften baubereebtigt finb,

(8. @. V. 675 unb 779).
©er SBeg mag eiroaS umfiänbttcb erfebeinen, er

ift aber burcb bte grofje SBicbtigïett ber ©adje unb auch
babureb gerechtfertigt, bafj manche SiegenfcbaftSbeftijer
auSroärtS roobnen ober öffentliche Vetanntmacbungen ju
roenig beachten.

2. Baucjefuchtteofaljoett.
1. ®aS Vaugefpann (Vifier) ift nicht mehr blofj bet

Stem, Sin» unb Slnfbauten, fonbern audb &et aßen
Vauten ju erftetlen, bte ben Umtif) beS ©ebäubeS
ober bie Öffnungen in ben Slufjenroänben änbern.

2. Slnftöfje unb Veteiligte erhalten gleichzeitig jroei
St n zeig en: ©ine für bte öffentlich rechtlichen Ve»
ftimmungen (Vauoorfdbriften, tiberbauungSptan), unb
eine für attfctDige prioatredbt liebe Vereinbarungen
(©ienftbarfeiten). ÜberbieSmirb baS Vaugefudb öffent»
lieh betannt gegeben, ©infpracben gegen prioatre^tlidbe
Veftimmungen merben burcb Vicbter, ©infpracben
gegen bie öffentlich rechtlichen Vorfcbriften butcb ben
©emeinberat, bezm. ben fRegierunaSrat erlebigt.

3. gür oorübergebenbe (prootforifebe) Vauten
mirb bte Vereinigung nur für bie ©auer eines
SabreS erteilt; oor Stbtauf !ann bie grift in gleicher
SBeife erneuert roerben. frühere auf unbeftimmte
8ett.bauer oorübergebenbe Vauten müffen' innert
einem 8abr entfernt roerben, toenn nicht eine neue
Vereinigung erteilt rottb.

5. litt laßc «itö Jlusftttjvttttcj bot Rauhen.
a) |)eimatfdfut;.

Stüter ben beîannten Çetmalfdbub'Veftimmungen —
Zur @r ha It un g be§ Schönen unb gef'dbicbtltd) ober
bautedbntfdb SBertooHen, forote z«e Vermeibung beS
©törenben unb £>äfjlicben — reie fie roobt in aHen
rteiigeitlichen Vaugefetjen Slufnabme finben, enthalten bie
neuen Vauoorfcbriften eine Veibe oon. Veftimmungen,
bie eS bem 3lrdE)tteften unb Künftler ermöglichen motten,
©igenartigeS z« Î cb offen, fomeit eS bte gorberungen
ber Öffent liebfeit gulaffen. hierzu ftnb z« redbnen:
®ie größere Freiheit in ben Überbauungsplänen, Vauten
bis an ben ©trafjenranb unb anbere Slbroeidbungen oon
ber Vaultnie, reichlichere SluSlabung bei Vorbauten,
greibeil im ®a^oor)prung, SluSnabmen für ©infriebungen
unb ©tühmauern, Slnbauten an Seiten» unb £>lnterroänbe,
>^olz= unb ©dbInbeloerfletbungen, SBegfaH ber Vranb»
mauerbauten über ©ach, ©lieberung oon Vranbmauern,
©bebauten auf 10 m ©ebäubeabftanb ufro.

Vet SluSnabmen mirb man ftetS höhten Slnfor»
berungen an bie äußere ©eftalt unb an bte gute ©urd)»
bilbung ber ©ingelbeiterr ftetten.
b) Vorfcbriften binfiebtlicb beS öffentlich en

VerfebrS.
©ingehenb geregelt finb bte Veftimmungen über Vor»

bauten an ©ebäuben, über ©trafje unb ©ehroeg, unter
bte ©trafje, an ber inneren Vaulinie, an Seiten» unb
fMnterroänben.

©te glä^e zmtf^en Vaulinie unb Straffen»
ranb, fomeit fie nicht zu Vorbauten in Slnfprucb ge»

nommen mirb, ift burcb ^n ©igentümer entmeber ein»
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Zur Erzielung des erstern sind eingehendere Vor-
schriften unbedingt erforderlich, während sie der Er-
reichung des zweiten Zieles vielfach hindernd im Wege
stehen. Überdies sind auch die maßgebenden kantonalen
Gesetze und Verordnungen zu beobachten.

Der vom Verfasser aufgestellte Entwurf wurde zur
Boxbereitung an eine besondere Kommission gewiesen,
bestehend aus den Mitgliedern der großen Baukom-
mission (9), zwei Architekten, sowie Vertretern des Ge-
Werbevereins und der Gesundheitskommission. Diese
Kommission verwendete für 2 Lesungen (Winter 1911/12
und 1912/18) gegen 30 Sitzungen. Glücklicherweise
waltete die Einsicht ob, daß man nicht Augenblicksarbeit
leisten oder starre Vorschriften aufstellen wollte. Viel-
mehr war man bestrebt, den Behörden, die nachher die

Bauvorschriften handhaben, so viel als möglich Be-
wegungsfreiheit zu schaffen, damit man bei Auflauchen
von Neuerungen und Verbesserungen nicht in der Zwangs-
läge ist, entweder beim weniger guten Alten verbleiben zu
müssen, oder dann auf dem zeitraubenden, umitänd-
lichen Weg der von allen Instanzen zu genehmigenden
Nachträge dem besseren Neuen Eingang zu verschaffen.
Ausnahmen von den öffentlich-rechtlichen Bestimmungen
wird man dann gewähren, wenn sie entweder durch be-

sondere Umstände begründet sind, oder wenn vom
Bauenden gegenüber der Öffentlichkeit Zugeständnisse
gemacht werden, die die Behörde auf Grund der Vor-
schriften nicht erreichen könnte.

Dank der gründlichen Vorberatung wurden in den
beiden Lesungen durch den Großen Gemeinderat an
diesen Grundsätzen festgebalten und nur in unterge-
ordneten Einzelheiten einige Änderungen oder Ergänzungen
vorgenommen.

L. Einige Neuerungen der Nsrschacher
Bauvorschriften.

1. llberbauungspläne.
'Die Überbauungspläne bilden künftig einen wesent-

lichen Bestandteil der Bauvorschriften; sie können die

Bauvorschriften geradezu aufheben oder ersitzen. Das
schafft für die llberbauung größerer Grundstücke (Ge-
nosfenschaften, Wohnkolonien usw.) die nötige Be-
wegungsfreiheit; namentlich ist in Verbindung mit be-

sonderen „Quartterbauvorschriften", die dem Überbauungs-
plan beigegeben werden können, die Möglichkeit geboten,
dem Architekten größere Freiheit und Ausnahmen von
den allgemeinen Bauvorschristen zu gestatten, ohne daß
letztere geändert werden müssen.

>Der Überbauungsplan ist während 14 Tagen öffent-
lich aufzulegen. Während bisher die Beteiligten nur
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auf diesem Wege von der Auflage Kenntnis erhielten,
sind künftig durch Einschreibebrief von der Auf-
legung in Kenntnis zu setzen, alle Liegenschaftsbesitzer:
!>) deren Liegenschaften an die vorgesehenen Straßen,

Wege und Plätze angrenzen;
k) deren Liegenschaften von den Baulinien geschnitten

oder berührt werden;
e) für deren Liegenschaften die Bauart festgelegt wird;
ä) für deren Liegenschaften eine Änderung oder Er-

gänzung der Bauvorschriften erfolgt;
e) die auf solchen Liegenschaften bauberechtigt sind,

(Z. G. B. 675 und 779).
Der Weg mag etwas umständlich erscheinen, er

ist aber durch die große Wichtigkeit der Sache und auch
dadurch gerechtfertigt, daß manche Liegenschaftsbesitzer
auswärts wobnen oder öffentliche Bekanntmachungen zu
wenig beachten.

2. Baugesuchverfahren.
1. Das Baugespann (Visier) ist nicht mehr bloß bei

Neu-, An- und Aufbauten, sondern auch bei allen
Bauten zu erstellen, die den Umriß des Gebäudes
oder die Offnungen in den Außenwänden ändern.

2. Anstöße und Beteiligte erhalten gleichzeitig zwei
Anzeigen: Eine für die öffentlich rechtlichen Be-
stimmungen (Bauvorschriften, llberbauungsplan), und
eine für allfällige privatrechtliche Vereinbarungen
(Dienftbarkeiten). Überdies wird das Baugesuch öffent-
lich bekannt gegeben. Einsprachen gegen privatrechtliche
Bestimmungen werden durch den Richter, Einsprachen
gegen die öffentlich rechtlichen Vorschriften durch den
Gemeinderat, bezw. den Regierungsrat erledigt.

3. Für vorübergehende (provisorische) Bauten
wird die Bewilligung nur für die Dauer eines
Jahres erteilt; vor Ablauf kann die Frist in gleicher
Weise erneuert werden. Frühere auf unbestimmte
Zeiîdauer vorübergehende Bauten müssen' innert
einem Jahr entfernt werden, wenn nicht eine neue
Bewilligung erteilt wird.

5. Anlage nnd Ausführung der Bauten.
a) Heimatschutz.

Außer den bekannten Heimalschutz-Bestimmungen —
zur Erhaltung des Schönen und geschichtlich oder
bautechnisch Wertvollen, sowie zur Vermeidung des
Störenden und Häßlichen — wie sie wohl in allen
neuzeitlichen Baugesetzen Aufnahme finden, enthalten die
neuen Bauvorschriften eine Reihe von Bestimmungen,
die es dem Architekten und Künstler ermöglichen wollen,
Eigenartiges zu schaffen, soweit es die Forderungen
der Öffentlichkeit zulassen. Hierzu sind zu rechnen:
Die größere Freiheit in den llberbauungsplänen, Bauten
bis an den Straßenrand und andere Abweichungen von
der Baulinie, reichlichere Ausladung bei Vorbauten,
Freiheit im Dachvorsprung. Ausnahmen für Einfriedungen
und Stützmauern, Anbauten an Seiten- und Hinterwände,
Holz- und Schindeloerkleidungen, Wegfall der Brand-
mauerbauten über Dach, Gliederung von Brandmauern,
Chaletbauten auf 10 m Gebäudeabstand usw.

Bei Ausnahmen wird man stets höheren Anfor-
derungen an die äußere Gestalt und an die gute Durch-
bildung der Einzelheiten stellen,

b) Vorschriften hinsichtlich des öffentlichen
Verkehrs.

Eingehend geregelt sind die Bestimmungen über Vor-
bauten an Gebäuden, über Straße und Gehweg, unter
die Straße, an der inneren Baultnie, an Seiten- und
Hinterwänden.

Die Fläche zwischen Baulinie und Straßen-
rand, soweit sie nicht zu Vorbauten in Anspruch ge-
nommen wird, ist durch den Eigentümer entweder ein-
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jufrtebigen ober als Serbretterung ber ©traße, bejw.
beS ©eßwegeS, ober ju einer ißlaßbilbung glelcß biefen
anzulegen unb ju unterhalten.

c) Sorfcßriften ^iriftcî)tlid) ber geuerficßer»
t) eit. Sranb mauern.

Ser übliche Satßoorfpruna !ann bei Sieihenhäufetn,
unb n>o e§ ©d|ön^eit§röcEftd^ten rechtfertigen, weggelaffen
werben, jebocß bei Käufern mit mehr als oter bewohnten
©todtmerten nur bei Anmenbung feuerficßerer Sacßbauten.
Surcß Übereinfunft ber Stachbarn ift eS geftaitet, bte

Sranbmauer abjuwalmen unb burch einen Querfattel
miteinanber ju oerbinben; ebenfo bürfen Sranbmauer»
flächen, um ihnen ein fcßönereS AuSfeßen ju geben, oott
Öffnungen burchbrochen, mit ©efimfen, Sacßoorfprüngen
unb fo weiter oetfehen fein, fofern ber Anftößer ju»
ftimrnt. anfteigenben ©elänbe ift eS geftattet, bte

©lebet abjuftufen.
3m allgemeinen ftnb ble früheren erfdßmcrenben Se»

ftimmungen für ben .£> o I *b a u wcfentlidß gemilbert unb
bte Anmenbung neuerer Söauftoffe (©ternit unb bergt.)
berüctfichtigt worben.

d) aSorfd^riften ^inftd)11iber ©efunbheit.
1. Steu ift ble ©inteitung in brei Saugebiete (Sau»

jonen) mit oetfcßiebenen Sorfcßriften über Sauweife,
Saulinien», ©ebäube» unb ©renjabftänbe, Sauhöhen,
Anjaßl ber ©tocfwerfe ufw. SBäßrenb früher baS

ganje ©emeinbegeblet gleichmäßig unb offen bebaut
werben mußte — nur In ben alten Quartieren war
bie bisherige gefcßloffette Sauweife gewünfcßt ober
als Ausnahme geftattet — fott bas ©eblet 1 eis
fünftiger „ßern" unb „©efcßäfiSgebtet" oon Sior»
fchach gefcßloffen, bann baS mittlere ©ebiet 2 mit
offen ober halboffen, enbtich ba§ ©ebiet 3 im an»
fteigenben unb größtenteils noch nt<hl überbauten
©elänbe,' erweitert, offen ober halboffen überbaut
werben. Qn ben ©ebieten 2 unb 3 finb boppel»
unb brelfadE)e Häufer geftattet, ebenfo unter gemiffen
Sebingungen bte ©rfteflung oon ©ruppen» unb
Sleißenhäufern.

2. Set ©ebäube» unb ©renjabfianb richtet fich nicht
mehr nach bem höhten ©ebäube; fonbern naeß ber
©umme beiber ©ebäubeßößen, unter ©in»
hattung gewiffer SRtnbefiabftänbe. @S ijat atfo feber
auf feinem eigenen ©runbftücf für ben feinem HauS
ober ©ewerbe entfprechenben ©renjabftanb ju forgen.

3. gür bte SReffung ber ©ebäubeßöße ift nicht
mehr baS SacßgefimS maßgebenb. ©iebel, Stuf»
bauten ufw., ble bem Slacßbargrunbftüct Suft unb
Sicht entziehen, müffen in Serecßnung gejogen werben,
wobureß bie ©ebäube» unb ©renjabftänbe bernent'
fprecßenb größer ausfallen.

4. 3um ©cßuß gegen eu<htigîeit müffen bie
SBohnräume, Söirtfcßaften, AuSrüftereien ufw. über
Vellern ober mlnbeftenS 30 cm hohen, luftleeren
Hohlräumen liegen. An ©teile beS Hohlraumes
fann auch eine wenigftenS 30 cm biete Selon» ober
©telnbettfcßicßt, mit barüberttegenber, jwedtmäßiger
gfolierfcßicßt treten.

Itttteofyalt witb îlenbefuttçj bei* Getuten.
Sieben ben allgemein betannten Seftimmungen finben

wir foldje über Anberungen an ©ebäuben, bie
über bie Saulinie hinausjagen: Qhne Se»

willigung bürfen bort telrierlei Anberungen ober anbere
Arbeiten oorgenommen werben, als fotdbie, bie jum
Unterhalt notwenbig finb.

SBettergeßenbe Anbetungen, wie Umbauten, Aufbauten,
SSBohnbarmadßung oon oorher nicht bewohnten Stäumen,
überhaupt jebe Serbefferung, bie eine SBertDermeßrung

folcher ©ebäube ober ©ebäubeteile bejwecten, bürfen
nur auSnahmSweife bewilligt werben, j. S. wenn bie

Saulinie erßeblicß hinter ber ©traßengrenje liegt, ober
baS ©ebäube meßt auffallenb über bie Saulinie hinaus»
ragt, ober wenn bie Surdßfüßrung ber Saulinie noch
lange $ett nicht in AnSficht fteht. An foldße SemiUigungen
ift "jebocß ftets ber im ©runbbueß oorjumetl'enbe Sor»
behalt ju tnüpfen, baß ber burcß etne folche Anbetung
entftehenbe SReßrmert bei einer fpäteren ©rwerbung für
öffentliche 3t»ecfe außer Serecßnung fallen muß. liefet
SRchrwert ift gegenteilig fefijufteüen, ju oereinbaren,
in einer befiimmten ©umme auSjubrücten unb im ©runb»
buch oorjumetfen. « •

Über Sacßfotmen.
»Ott ®emeitibebaumei]tcr 31. Dtrtrnfeper, Ardjitelt, Hcetôaît.

2Ber in ben legten Sagen bie unfer Sorf umgebenben
Höhen etfiieg, bem mußte etwas baS Auge SefrtebigenbeS
auffallen : baS 3ufammengehen, baS Qneinanbetoet»
fchtneljen beS SorfbitbeS mit feiner Umgebung, eS war,
als ob bie SBiefen über bie Sachet wegfliegen unb fich
mit ihnen ju oereinigen fugten. Sie fo mit btefer prächtig
weißen ©eßneebeefe oermummten Qrtfchaften fehen auS,
als feien fie aus bem Soben ßerauSgemachfen; einmal
im gaßre will bie Slatur ein Silb fchaffen, fo wie fie
eS wünfeßen würbe, naeßbem wir SRenfcßen eS oergeffen
ßaben, unS ihr anjupaffen.

SaS ©ewirr ber oielen Säcßer unb Sachformen
war oerfeßwunben, mit weißer Seinwanb war aUeS

überjogen, auS einem ®uß febeS Sacß, unb jebe ©ruppe
buteß bie ©inßeit jufammengeßalten. SBoju ber „Baßn
ber 3eit" gaßrßunberte benötigt, braucht ber SBlnter
einige ©tunben, benn eS ift etne belannte Satfacße, baß
bte Stuten unb formen an einem alten ©ebäube buret)
bie Serwitterung fcßöner unb ebter geworben ftnb,
wäßrettb alles Sleue ßart unb fait auSfießt; ber Son
einer alten ©eige ift ja aueß weießer unb ooller, als ber
einet birelt auS ber SBerffiatt ftammenben. @S gab
etne geil» wo bie Haupifacße beS Häufet ber wtr!ungS=
DoUfte Arcßitetturteil beSfelben, baS Sadß, ebenfo oer»
nacßläffigt würbe, wie überhaupt ba§ ganje, bie ßunfi
umfaffenbe ©ebiet, ftatt beffen aber tonnte man nidßt
genug ©efimfe unb unnüße Serjterungen, Sorfprünge
unb giguren für bie AuSbilbung ber ^affaben herbei»
feßaffen, unb gelangte ber Sautünftler an bte AuSbil»
bung beS SacßeS, ba blieb nicßtS meßr übrig, als mög»
lidßft rafdß abjufcßließen, b. ß. wo möglidß gar fetn
Sacß meßr auSjufüßren. SRan griff ju ben ganj ftaeßen
Sacßformen, nidßt etwa, weil fte billiger ju fonftruieren
waren, fonbern weil öiefe als fdßön galten unb wetl
man ja im Sanbe ber föunft, in Stalten, audß foldße
Säcßer feßen lonnte, wie ja audß bte ganje itallenifcße
fïunfi nur noch als Qexrbilb über bie Alpen gelangte.
Stacß unb naeß fommt man glüctlicßerweife überall ju
ber gefunben ©infießt, baß beS H^«fe§ H"t bodß als
ein feßr berechtigter Sau» unb Arcßitetturteil betradßtet
werben muß, unb oft oerjidßtet man lieber auf anbeten
unnüßen ©eßmuet, um baS fo erübrigte ©elb an etne

gebtegene Sacßform oerwenben ju tönnen.
Sor allem ßängen bie Sacßfonftruftionen unb beren

got men oon ben SEitterungSoerßältniffen ber betreffenben
©egenben ab, unb gerabe biefe Satfacße würbe oergeffen,
fonft mürben meßt heute unfere Augen bureß ein un»
befinierbareS SSirrwar beleibigt werben. 3n Sänbern,
wo ber ©cßnee eine ©eltenßett bebeutet, wo alfo eine

fteile Sa^fläcße unnötig ift, bamit ©cßnee unb Siegen
rafcß abfallen, greift man ju ben ebenen Sätßetn, wie
im fcßönen ©üben, wo bann naturgemäß baS ©anje
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zufriedigen oder als Verbreiterung der Straße, bezw.
des Gehweges, oder zu einer Platzbildung gleich diesen
anzulegen und zu unterhalten.

e) Vorschriften hinsichtlich der Feuersicher-
heit. Brandmauern.

Der übliche Dachvorsprung kann bei Reihenhäusern,
und wo es Schönheitsrücksichten rechtfertigen, weggelassen
werden, jedoch bei Häusern mit mehr als vier bewohnten
Stockwerken nur bei Anwendung feuersicherer Dachbauten.
Durch Übereinkunft der Nachbarn ist es gestaltet, die
Brandmauer abzuwalmen und durch einen Quersattel
miteinander zu verbinden; ebenso dürfen Brandmauer-
flächen, um ihnen ein schöneres Aussehen zu geben, von
Öffnungen durchbrochen, mit Gesimsen, Dachvorsprüngen
und so weiter versehen sein, sofern der Anstößer zu-
stimmt. Im ansteigenden Gelände ist es gestattet, die
Giebel abzustufen.

Im allgemeinen sind die früheren erschwerenden Be-
stimmungen für den Holzbau wesentlich gemildert und
die Anwendung neuerer Baustoffe (Eternit und dergl.)
berücksichtigt worden.

ä) Vorschriften hinsichtlich der Gesundheit.
1. Nm ist die Einteilung in drei Baugebiete (Bau-

zonen) mit verschiedenen Vorschriften über Bauweise,
Baulinien-, Gebäude- und Grenzabstände, Bauhöhen,
Anzahl der Stockwerke usw. Während früher das

ganze Gemeindegebiet gleichmäßig und offen bebaut
werden mußte — nur in den alten Quartieren war
die bisherige geschlossene Bauweise gewünscht oder
als Ausnahme gestattet — soll das Gebiet 1 als
künftiger „Kern" und „Geschäftsgebiet" von Ror-
schach geschloffen, dann das mittlere Gebiet 2 mit
offen oder halboffen, endlich das Gebiet 3 im an-
steigenden und größtenteils noch nicht überbauten
Gelände, erweitert, offen oder halboffen überbaut
werden. In den Gebieten 2 und 3 sind doppel-
und dreifache Häuser gestattet, ebenso unter gewissen
Bedingungen die Erstellung von Gruppen- und
Reihenhäusern.

2. Der Gebäude- und Grenzabstand richtet sich nicht
mehr nach dem höheren Gebäude; sondern nach der
Summe beider Gebäudehöhen, unter Ein-
Haltung gewisser Mindestabstände. Es hat also jeder
auf seinem eigenen Grundstück für den seinem Haus
oder Gewerbe entsprechenden Grenzabstand zu sorgen.

3. Für die Messung der Gebäudehöhe ist nicht
mehr das Dachgesims maßgebend. Giebel. Auf-
bauten usw., die dem Nachbargrundstück Lust und
Licht entziehen, müssen in Berechnung gezogen werden,
wodurch die Gebäude- und Grenzabstände dement-
sprechend größer ausfallen.

4. Zum Schutz gegen Feuchtigkeit müssen die
Wohnräume, Wirtschaften, Ausrüstereien usw. über
Kellern oder mindestens 3V ein hohen, luftleeren
Hohlräumen liegen. An Stelle des Hohlraumes
kann auch eine wenigstens 30 ein dicke Beton- oder
Steinbettschicht, mit darüberliegender, zweckmäßiger
Isolierschicht treten.

4. Unterhalt und Aenderung der Bauten.
Neben den allgemein bekannten Bestimmungen finden

wir solche über Änderungen an Gebäuden, die
über die Baulinie hinausragen: Ohne Be-
willigung dürfen dort keinerlei Änderungen oder andere
Arbeiten vorgenommen werden, als solche, die zum
Unterhalt notwendig sind.

Wettergehende Änderungen, wie Umbauten, Aufbauten,
Wohnbarmachung von vorher nicht bewohnten Räumen,
überhaupt jede Verbesserung, die eine Wertvermehrung

solcher Gebäude oder Gebäudeteile bezwecken, dürfen
nur ausnahmsweise bewilligt werden, z. B. wenn die

Baulinie erheblich hinter der Straßengrenze liegt, oder
das Gebäude nicht auffallend über die Baulinie hinaus-
ragt, oder wenn die Durchführung der Baulinie noch
lange Zeit nicht in Aussicht steht. An solche Bewilligungen
ist jedoch stets der im Grundbuch vorzumerkende Vor-
behalt zu knüpfen, daß der durch eine solche Änderung
entstehende Mehrwert bei einer späteren Erwerbung für
öffentliche Zwecke außer Berechnung fallen muß. Dieser
Mehrwert ist gegenseitig festzustellen, zu vereinbaren,
in einer bestimmten Summe auszudrücken und im Grund-
buch vorzumerken. « -

Aber Dachsormen.
Von Gemeindebaumeister A. Ramseyer, Architekt, HeriSa».

Wer in den letzten Tagen die unser Dorf umgebenden
Höhen erstieg, dem mußte etwas das Auge Befriedigendes
auffallen: das Zusammengehen, das Jneinanderver-
schmelzen des Dorfbildes mit seiner Umgebung, es war,
als ob die Wiesen über die Dächer wegstiegen und sich

mit ihnen zu vereinigen suchten. Die so mit dieser prächtig
weißen Schneedecke vermummten Ortschaften sehen aus,
als seien sie aus dem Boden herausgewachsen; einmal
im Jahre will die Natur ein Bild schaffen, so wie sie
es wünschen würde, nachdem wir Menschen es vergessen
haben, uns ihr anzupassen.

Das Gewirr der vielen Dächer und Dachformen
war verschwunden, mit weißer Leinwand war alles
überzogen, aus einem Guß jedes Dach, und jede Gruppe
durch die Einheit zusammengehalten. Wozu der „Zahn
der Zeit" Jahrhunderte benötigt, braucht der Winter
einige Stunden, denn es ist eine bekannte Tatsache, daß
die Linien und Formen an einem alten Gebäude durch
die Verwitterung schöner und edler geworden sind,
während alles Neue hart und kalt aussieht; der Ton
einer alten Geige ist ja auch weicher und voller, als der
einer direkt aus der Werkstatt stammenden. Es gab
eine Zeit, wo die Hauplsache des Hauses, der wtrkungs-
vollste Architekturteil desselben, das Dach, ebenso ver-
nachlässigt wurde, wie überhaupt das ganze, die Kunst
umfassende Gebiet, statt dessen aber konnte man nicht
genug Gesimse und unnütze Verzierungen, Vorsprünge
und Figuren für die Ausbildung der Fassaden herbei-
schaffen, und gelangte der Baukünstler an die Ausbil-
dung des Daches, da blieb nichts mehr übrig, als mög-
lichst rasch abzuschließen, d. h. wo möglich gar kein
Dach mehr auszuführen. Man griff zu den ganz flachen
Dachformen, nicht etwa, weil sie billiger zu konstruieren
waren, sondern weil diese als schön galten und weil
man ja im Lande der Kunst, in Italien, auch solche
Dächer sehen konnte, wie ja auch die ganze italienische
Kunst nur noch als Zerrbild über die Alpen gelangte.
Nach und nach kommt man glücklicherweise überall zu
der gesunden Einsicht, daß des Hauses Hut doch als
ein sehr berechtigter Bau- und Architekturteil betrachtet
werden muß, und oft verzichtet man lieber auf anderen
unnützen Schmuck, um das so erübrigte Geld an eine

gediegene Dachform verwenden zu können.
Vor allem hängen die Dachkonstruktionen und deren

Formen von den Witterungsverhältniffen der betreffenden
Gegenden ab, und gerade diese Tatsache wurde vergessen,
sonst würden nicht heute unsere Augen durch ein un-
definierbares Wirrwar beleidigt werden. In Ländern,
wo der Schnee eine Seltenheit bedeutet, wo also eine
steile Dachfläche unnötig ist, damit Schnee und Regen
rasch abfallen, greift man zu den ebenen Dächern, wie
im schönen Süden, wo dann naturgemäß das Ganze


	Die neuen Bauvorschriften von Rorschach

